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§ 1 Allgemeines Geltungsbereich 
(1) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
ausschließlich, d. h. entgegenstehende oder von unseren 
Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäfts-
Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Bedingungen 
abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an 
den Kunden vorbehaltlos ausführen. 
(2) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 
alle gegenwärtigen und künftigen Geschäftsbeziehungen. 
(3) Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen 
sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung 
getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder 
selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
Unternehmer im Sinne dieser Geschäfts-Bedingungen sind 
natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung 
getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im 
Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl 
Verbraucher als auch Unternehmer. 
(4) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden 
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind 
in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Spätere 
Vertragsänderungen oder Ergänzungen sind schriftlich 
niederzulegen.   
§ 2 Angebot Angebotsunterlagen 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
(2) Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, 
Farbe und/ oder Gewicht bleiben im Rahmen des 
Zumutbaren vorbehalten. 
(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Dies gilt insbesondere für solche 
schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind. 
Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
(4) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der 
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere 
Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung 
nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss 
eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem 
Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der 
Leistung unverzüglich informiert. Der Kaufpreis bzw. 
Mietzins wird unverzüglich zurückerstattet.  
 
§ 3 Technische Informationen - Objektberatung 
(1) Technische Informationen und Anwendungs-technische 
Aussagen/ Hinweise zu unseren Produkten erfolgen nach 
dem neusten Stand der Technik, auf Grundlage der 
Technischen Merkblätter unserer Produkte. Dem Kunden 
obliegt die Überprüfung der Eignung unserer Produkte und 
der Silo- /Maschinentechnik für den jeweiligen 
Verwendungszweck anhand der individuellen Objekt-
/Baustellenbedingungen. 
(2) Eine konkrete Objektberatung erfolgt durch uns nur bei 
ausdrücklicher separater schriftlicher Vereinbarung. und 
gegen entsprechende Aufwandsentschädigung. 
 
§ 4 Preise Zahlungsbedingungen 
(1) Ist der Kunde Unternehmer, gelten sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung oder Preisliste nichts anderes ergibt 
unsere Preise ab Werk. Der Kaufpreis bzw. Mietzins bei 
Vermietung von Silosystemen, Maschinen und 
Zubehörgeräten richtet sich nach der jeweils gültigen 
Preisliste. Im Kaufpreis bzw. Mietzins ist die gesetzliche 
Umsatzsteuer nicht enthalten. 
(2) Ist der Kunde Verbraucher, wird ihm der jeweils aktuelle 
Kaufpreis bzw. Mietzins von uns inklusive der jeweiligen 
gesetzlichen Umsatzsteuer auf Anfrage mitgeteilt 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist der Kaufpreis bzw. der Mietzins netto (ohne 
Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur 
Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend 
die Folgen des Zahlungsverzugs. 
(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher 
Vereinbarung. 
(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Der Kunde kann 
ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht.  
 
 

 
 
 
§ 5 Lieferzeit 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die 
Abklärung aller technischen Fragen voraus. 
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter 
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen 
des Kunden voraus. Der Kunde hat insbesondere für eine 
befahrbare, verkehrssichere Anfuhr-Strasse für Fahrzeuge mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 t und beim Aufstellen von 
Mietsilos für eine unfallsichere Standfläche gem. den 
Aufstellbedingungen für Baustellensilos (Hrsg.: WTM 
Industrieverband, Werktrockenmörtel e.V.) zu sorgen. Die Einrede 
des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns 
dadurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. 
(4) Sofern die Voraussetzungen von  § 5 Abs. (3) vorliegen, geht die 
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden 
über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.  
 
§ 6 Gefahrenübergang Verpackungskosten 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
ist Lieferung ab Werk vereinbart. 
(2) Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften 
Sache erst mit der Übergabe der Sache auf den Kunden über. Dies 
gilt auch beim Versendungskauf. 
(3) Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der 
Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache 
an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. 
(4) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der 
Annahme ist. Es gelten §5 Abs. 3, Abs. 4 dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 
(5) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der 
Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; 
ausgenommen sind Euro-Paletten und Gebindeverpackungen, 
sofern diese restlos entleert, sauber und trocken sind. Der Kunde ist 
verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene 
Kosten zu sorgen. 
 
§ 7 Maschinentechnik - Störungen Wir stellen einsatzbereite 
Maschinentechnik entsprechend unseren vertraglichen 
Verpflichtungen zur Verfügung. Bei Eintritt einer Störung sind wir 
unverzüglich zu benachrichtigen.  
 
§ 8 Mängelhaftung 
(1) Ist der Kunde Unternehmer, leisten wir zunächst für Mängel der 
Ware nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. 
(2) Ist der Kunde Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die 
Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen 
soll. Wir sind jedoch berechtigt, die gewählte Art der Nacherfüllung 
zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung unerhebliche 
Nachteile für den Verbraucher bringt. 
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich 
nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder 
Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer 
nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur 
geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein 
Rücktrittsrecht zu. 
(4) Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel unverzüglich 
schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung der 
Mängelrechte ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung der Anzeige. Den Unternehmer trifft die 
volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, 
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der 
Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der 
Mängelrüge. Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand 
der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich 
unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang 
der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese 
Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte zwei Monate 
nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei arglistigem 
Handeln durch uns. Die Beweislast für den Zeitpunkt der 
Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der 
Verbraucher durch unzutreffende Herstelleraussagen zum Kauf der 
Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung aufgrund 
unzutreffender Herstelleraussagen die Beweislast. Bei gebrauchten 
Gütern trifft den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit 
der Sache. 
 
 

 
 
 
 
(5) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach 
gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm 
daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. 
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung 
Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies 
zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die 
Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. 
Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht 
haben. 
(6) Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware 
grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. 
Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung durch uns 
als Hersteller stellen daneben keine vertragsgemäße 
Beschaffenheitsangabe der Ware dar.  
 
§ 9 Gesamthaftung 
(1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich 
unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, 
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt 
auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber 
Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung 
unwesentlicher Vertragspflichten nicht. 
(2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht 
Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die 
Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- 
und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des 
Kunden. 
(3) Schadensersatzansprüche eines Unternehmers wegen eines 
Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies 
gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im 
Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden 
oder bei Verlust des Lebens des Unternehmers.  
 
§ 10 Eigentumsvorbehaltssicherung 
(1) Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum 
an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. 
Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum 
bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer 
laufenden Geschäftsbeziehung vor. 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware und die gemieteten Sachen 
pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten 
regelmäßig durchzuführen. 
(3) Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die 
Ware/ gemieteten Sachen, etwa im Falle einer Pfändung, sowie 
etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der 
Ware/gemieteten Sachen unverzüglich mitzuteilen. Einen 
Besitzwechsel der Ware/gemieteten Sachen sowie den eigenen 
Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. 
(4) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung 
einer Pflicht nach  
 
§ 10 Abs. 2 und 3 vom Vertrag zurückzutreten und die Ware 
herauszuverlangen. 
(5) Der Unternehmer ist nicht berechtigt, die Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuveräußern. 
(6) Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer 
erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine 
Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so 
erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis 
zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen 
verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.  
 
§ 11 Gerichtsstand Erfüllungsort 
(1) Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, 
ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt sind. 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung 
des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden 
einschließlich dieser Allgemeinen Verkaufs-Bedingungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganze oder 
teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt 
werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen 
möglichst nahe kommt.  


